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HAUSORDNUNG
0.

Präambel

0.1.
Notwendigkeit

Ein reibungsloses Zusammenleben in der Schule ist nur dann gewährleistet, wenn alle Beteiligten aufeinander Rücksicht nehmen und bereit sind, das Eigeninteresse dem Gesamtinteresse unterzuordnen und die notwendigen Regelungen aktiv mitzutragen.

0.2.
Geltungsbereich

Die Hausordnung gilt für alle Personen, die sich berechtigt auf dem Schulgelände aufhalten.

Für das Verhalten der Schüler außerhalb der Schule tragen die Erziehungsberechtigten gemäß der gesetzlichen Vorschriften die uneingeschränkte Verantwortung. Die Schule ist jedoch berechtigt, lt. Art. 86 (7) BayEUG auch das außerschulische Verhalten eines Schülers bei ihren Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

0.3.
Zuständigkeit und Verantwortung

Zuständig und verantwortlich für die Durchführung der Bestimmungen sind in erster Linie Schulleiter und Lehrkräfte. Sie werden alles daransetzen, die Schüler vor Schaden zu bewahren und ihrer Pflicht gegenüber der Stadt Ebersberg, Sachschäden zu vermeiden, nachzukommen. Von zentraler Bedeutung ist die Pünktlichkeit und die Gewissenhaftigkeit, mit der sie ihre Aufsichtspflicht wahrnehmen.

0.4.
Bekanntgabe

Vorliegende Hausordnung wird vom Klassleiter bzw. bei Fremdbelegung vom Kursleiter den Schülern bzw. den Teilnehmern zu Beginn jedes Unterrichtsjahres bekanntgegeben, besprochen und in jedem Klassenzimmer ausgehängt.

0.5.
Verstöße

Verstöße gegen die Hausordnung werden in geeigneter und angemessener Weise durch die Lehrkräfte oder die Schulleitung geahndet.

1.
Aufenthalt auf dem Schulgelände

1.1.
Berechtigte Personen

-
Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte (nur zum Besuch von Sprechstunden u.ä.), Vertreter der Schulaufsicht und des Schulaufwandsträgers, Verwaltungs-
personal, Reinigungspersonal,  Lieferanten (Vertreter von Firmen und sonstige Personen haben sich bei der Schulleitung anzumelden).

-
Bei Fremdbelegung auch Volkshochschule, Sportverein usw. in dem für sie zugewiesenen Bereich der Schulanlage.

-
Presse, Rundfunk, Fernsehen usw. nur mit Genehmigung des Schulaufwandsträgers in Abstimmung mit der Schulleitung.

-
Sonstige  Personen (Eltern, Praktikanten, Vertreter von Organisationen usw.) haben keinen Zutritt zu den Unterrichtsräumen und können somit nicht dem Unterricht der Klasse beiwohnen. Abweichungen sind nur nach Absprache mit der Schulleitung möglich.

-
Personen, die sich unberechtigt auf dem Schulgrundstück und im Schulhaus aufhalten und der eindeutigen Weisung der Schulleitung, einer Lehrkraft oder des Hausmeisters das Schulgrundstück zu verlassen, nicht nachkommen, machen sich des strafrechtlich zu ahndenden Hausfriedensbruchs schuldig.

1.2.
Zeitliche Eingrenzung

-
Das Schulhaus ist für Lehrkräfte ohne Einschränkung, für Schüler von 730 Uhr bis zum jeweiligen Unterrichtsende zugänglich.

-
Elternabende oder ähnliche Veranstaltungen sind eine Woche vorher bei der Schulleitung und dem Hausmeister anzumelden. Abendliche Veranstaltungen in der Schule sind um 2130 Uhr zu beenden. 

-
Die Aufsichtspflicht für Lehrkräfte beginnt zur ersten Unterrichtsstunde am Vormittag bzw. am Nachmittag um 745 Uhr bzw. 1345 Uhr, ansonsten zu Beginn des jeweiligen Unterrichts.

-
Die Schüler haben grundsätzlich spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn im jeweiligen Unterrichtsraum anwesend zu sein. 

-
In der 1. Pause und in der 2. Hauspause übernimmt die nachfolgende Lehrkraft die Aufsicht.

-
Erscheint eine Lehrkraft nicht pünktlich, so verständigt der Klassensprecher nach einer Wartezeit von 5 Minuten die Schulleitung. 

-
Schüler haben nur in Begleitung von Lehrkräften Zugang zu den Unterrichtsräumen. Sollte eine Lehrkraft den Unterrichtsraum für eine von ihr nicht zu unterrichtende Klasse aufsperren, so übernimmt sie damit auch die volle Aufsichtspflicht für diese Klasse.

-
Die 1. Pause beginnt um 930 Uhr und endet um 945 Uhr, die 2. Pause beginnt um 1115 Uhr und endet um 1135 Uhr.

-
Bei günstiger Witterung findet die 2. Pause zu allen Jahreszeiten im Freien statt. Ausnahmen von dieser Regelung werden von der Schulleitung am Ende der vierten Unterrichtsstunde durch ein zusätzliches Gongzeichen bekanntgegeben.

-
Die Lehrkraft, die die Klasse bzw. Schülergruppe vor der 2. Pause unterrichtet hat, trägt die Verantwortung dafür, dass die Schüler ausnahmslos und geordnet das Schulhaus verlassen. Die Beschäftigung von Schülern während der 2. Pause im Unterrichtsraum, auch unter Aufsicht einer Lehrkraft, ist grundsätzlich nicht möglich. Während der Pause sind die Unterrichtsräume abzuschließen.

-
Die Lehrkräfte der Pausenaufsicht sorgen dafür, dass alle Schüler am Ende der Pause geordnet das Schulhaus betreten. Die Klassen 1- 4 werden von den Lehrkräften, die in diesen Klassen in der 5. Stunde Unterricht haben, von den Pausenhöfen abgeholt und in die Klassenzimmer geführt.

-
Der Pausenverkauf findet grundsätzlich in der Zeit von 745 Uhr bis 755 Uhr, von 930 Uhr bis 940 Uhr und ab 1305 Uhr statt. 

-
Die Lehrkräfte werden nach einem festgelegten Plan zur Pausenaufsicht eingesetzt. Sie haben während der gesamten Pausendauer ihre Aufsichtspflicht gewissenhaft und aktiv wahrzunehmen. Die Vorschriften nach § 14 14.2. VSO und § 5 LDO sind einzuhalten. Sollte eine Lehrkraft bei vorhersehbarer Abwesenheit ihre Pausenaufsicht nicht wahrnehmen können, so hat sie selbständig für Ersatz zu sorgen. Der Pausenaufsichtsplan wird im Lehrerzimmer ausgehängt. 

-
Die Sprechstunden der Lehrkräfte sind angeschlagen und unbedingt zu beachten. Sprechzeiten mit der Schulleitung bedürfen grundsätzlich der vorherigen Vereinbarung.

1.3.
Räumliche Eingrenzung

Wo sich Schüler aufhalten

~
vor Unterrichtsbeginn bis 745 Uhr
-
zum Abstellen von Fahrrädern im Fahrradkeller und dann in der Aula

-
keinesfalls auf den Treppen und in den Gängen vor den Klassenzimmern

~
während des Unterrichts:
-
in den Klassenzimmern, Fachlehrsälen, Sporthallen .......






-
bei Freiarbeit auch außerhalb der Klassenzimmer






-
nicht in den Toiletten

~
in der 1. Pause:





-
nicht länger als nötig beim Pausenverkauf 

-
im Klassenzimmer und dem Flur davor

-
nicht länger als nötig in den Toilettenräumen





~
in der 2. Pause:

-
Als Pausenflächen gelten die jeweiligen Schulhöfe. Sie dürfen während der Pause grundsätzlich nicht verlassen werden. Der Aufenthalt auf den Parkplätzen, im Schulgarten und im Abgangsbereich zum Fahrradkeller ist den Schülern untersagt. Das Betreten von bepflanzten Bereichen ist ebenfalls nicht gestattet.

-
bei schlechtem Wetter gelten die Regelungen der 1. Pause

~
nach Unterrichtsschluss:
-
nicht ohne Genehmigung oder Auftrag im Schulhaus oder auf dem Schulgelände

-
Auswärtige Schüler oder Schüler mit längerem Schulweg können die  Mittagspause im Schülercafe verbringen.

-
mit schriftlicher Genehmigung der Eltern auch außerhalb des Schulgeländes

1.4.
Besondere Räume und Bereiche

Nicht oder nur unter Aufsicht dürfen die folgenden Bereiche von Schülern betreten werden:

Physik-/Chemiesaal und dessen Vorbereitungsraum

Informatikräume

Werkräume

Handarbeitsräume

Kopierraum

Schulküche und dazugehörige Räumlichkeiten

Turnhalle, Schwimmhalle und Umkleide- bzw. Waschräume

Medienräume

Kellerräume

Lehrerzimmer

Dienstzimmer des Hausmeisters

Schulgarten

Rektorat

Sekretariat

Räume oder Bauteile, in denen Bautätigkeiten abgewickelt werden

2.
Ordnung und Sicherheit

2.1.
Reinhaltung und Disziplin

-
Lehrkräfte und Schüler sind verpflichtet, in allen Bereichen des Gebäudes einschließlich seiner Außenanlagen jede Art von Verschmutzung zu vermeiden.

-
Schüler sind durch wiederholte Belehrungen zur Reinhaltung der gesamten Schulanlage anzuhalten.

-
es erfolgt Mülltrennung, Abfälle sind nur in entsprechenden Abfalleimern zu deponieren.

-
Wände, Mobiliar, Lehr- und Lernmittel dürfen nicht beschriftet oder bemalt werden.

-
Die Ausschmückung von Unterrichtsräumen darf nur ohne Beschädigung von Wänden und Mobiliar an den dafür vorgesehenen Pinnwänden oder Wandhaken erfolgen (kein Tesafilm o.ä.).

-
Toiletten sind sauber zu halten.

-
Während der Unterrichtszeit sind Essen und Trinken grundsätzlich nicht erlaubt.

-
Aus Gründen der Reinhaltung ist das Kaugummikauen in der gesamten Schulanlage, auch vor und nach dem Unterricht, nicht gestattet; das Tragen von Hausschuhen ist vorgeschrieben.

-
Jedes Laufen, Rempeln, Stoßen und Raufen, auch zum Spaß sowie das Mitbringen von unterrichtsfremden Gegenständen ist nicht erlaubt. Die Lehrkräfte sind berechtigt, solche Gegenstände den Schülern abzunehmen und nur den Erziehungsberechtigten auszuhändigen. Ebenfalls ist es grundsätzlich untersagt, Tiere in die Schulanlage mitzubringen.

-
Innerhalb der gesamten Schulanlage und in ihren unmittelbaren Zugangsbereichen ist  Schülern das Rauchen sowie der Genuss von alkoholischen Getränken und sonstiger Rauschmittel verboten. Lehrkräfte haben die Schüler auf die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes hinzuweisen. Aufgrund ihres Erziehungsauftrages sind Lehrkräfte gehalten, Verstöße gegen dieses Gesetz zu ahnden.

-
Für Lehrkräfte ist das Rauchen innerhalb der Schulanlage nur im Lehrerzimmer möglich.

-
Die Tische und Ablageflächen im Lehrerzimmer sind täglich abzuräumen, damit sie vom Reinigungspersonal gesäubert werden können. Der Küchenbereich ist von jedem Benutzer sauber zu halten, d. h., verwendetes Geschirr ist täglich zu spülen und in die Schränke einzuräumen.

2.2.
Ordnung 

-
Lehrer und Schüler sind verpflichtet, im gesamten Schulbereich Ordnung zu halten.

-
Jegliche Schulschlüssel  der Schließanlage dürfen nicht an Schüler ausgehändigt werden.

-
Jacken, Mäntel, Kopfbedeckungen, Straßenschuhe und Schirme müssen in dem dafür vorgesehenen Garderobenbereich untergebracht werden. Wertgegenstände sind eigenverantwortlich vor unerlaubtem Zugriff zu sichern.

-
Das Abstellen von Fahrrädern außerhalb des Fahrradkellers ist auf dem Schulgelände und vor dem Schulgrundstück nicht erlaubt.

-
Jede Lehrkraft trägt dafür Sorge, dass nach ihrem Unterricht die Tafeln geputzt werden sowie Medien und sonstige Unterrichtsmittel aufgeräumt werden.

-
Erfolgt in einem Unterrichtsraum kein weiterer Unterricht mehr, so hat die Lehrkraft, die als letzte den Raum benutzte, dafür zu sorgen, dass

- die Stühle auf die Tische gestellt werden

- Jalousien hochgezogen sind

- Vorhänge aufgezogen sind

- Tageslichtprojektoren aufgeräumt sind und abgedeckt

- die Böden von Unrat befreit sind

- Licht ausgeschaltet ist

- der Unterrichtsraum zugesperrt wird.

-
Der Unterricht endet mit dem Gongschlag. Keinesfalls dürfen Schüler vor Unterrichtsende entlassen werden.

-
Die Lehrkraft hat dafür zu sorgen, dass die Schüler das Schulgelände ruhig und geordnet verlassen. (Die Aufsichtspflicht endet erst, wenn die Schüler das Schulgrundstück verlassen haben.)

-
Fundgegenstände werden grundsätzlich beim Hausmeister abgegeben und können nur dort wieder abgeholt werden.

-
Lehrmittel- und Medienverwalter regeln die Ausgabe von Lehrmitteln. Ein selbständiges Entnehmen ist nicht möglich. Lehrmittel müssen nach Gebrauch wieder abgegeben werden, damit sie auch anderen Klassen zur Verfügung stehen. Beschädigungen und 

Verlust eines Lehrmittels sind unverzüglich zu melden.

-
Geräte, die den Physik- oder Chemieschränken entnommen werden, sind von der Lehrkraft aus Sicherheitsgründen unverzüglich nach Gebrauch in den Vorbereitungsraum zurückzubringen. Nicht mehr benötigte Geräte sind in die betreffenden Schränke einzuräumen. Der PCB-Unterricht soll nach Möglichkeit im PCB-Raum stattfinden

-
Technische Geräte müssen, wenn nicht im Medienraum verwahrt, verschlossen aufbewahrt werden (Filmapparate, Dia-Projektoren, CD-Spieler und Recorder).
2.3

Schulsportanlagen

Die Verantwortung für die Benutzung der Schulsportanlagen und Sportgeräte tragen die Lehrkräfte und Übungsleiter der Vereine, die im Unterricht diese Anlagen und Geräte benutzen.

-
Die Turnhallen dürfen auf keinen Fall mit Straßenschuhen betreten werden, auch nicht mit Turnschuhen, die als Straßenschuhe benutzt werden.

-
Schüler betreten die Turnhalle bzw. die Schwimmhalle erst, nachdem sie im Umkleideraum ihre Turnkleidung angezogen haben. Die Lehrkraft sperrt den Hallenzugang ab und sichert so die Sportstätte gegen Diebstahl.

-
Halsketten, Ringe, Armbänder, Uhren und andere behindernde Gegenstände sind vor Beginn des Sportunterrichts abzulegen und vom Lehrer nach Möglichkeit unter Verschluss zu nehmen.

-
Alle Sportanlagen sind nach Benutzung ordentlich und sauber zu verlassen. Die benutzten Sportgeräte sind wieder an ihren Platz zu bringen. Die Ballschränke sind abzusperren. Die vorgegebene Ordnung in den Geräteräumen ist einzuhalten.

-
Schäden an Sportgeräten sind unverzüglich der Schulleitung zu melden.

2.4.
Brandfall

Lehrer und Schüler beachten bei Feueralarm die bekanntgegebenen Sicherheitsbestim-
mungen und die in den Lehrsälen ausgehängten Fluchtwegpläne. Die Lehrkräfte haben diese Bestimmungen mit den Schülern zu besprechen und das richtige Verhalten einzuüben.

2.5.
Schülerunfall und ansteckende Krankheiten

Unfälle sind sofort der aufsichtsführenden Lehrkraft zu melden, die, wenn erforderlich, Erste Hilfe leistet. Ist sofortige ärztliche Hilfe notwendig, wird von der aufsichts-
führenden Lehrkraft ein Rettungswagen angefordert, und anschließend werden die Erziehungsberechtigten benachrichtigt. Keinesfalls dürfen verletzte Schüler allein zum Arzt oder ins Krankenhaus geschickt werden. Die Nottelefone befinden sich in der Turnhalle und vor der Türe zum Hausmeister.

-
Bei sehr schweren Unfällen, insbesondere auch bei derartigen Unfällen durch Fremdeinwirkung, ist durch die aufsichtsführende Lehrkraft zusätzlich die Polizei zu verständigen.

-
Die aufsichtsführende Lehrkraft hat unverzüglich eine Unfallmeldung zu erstellen (auch bei Wegeunfällen!).

-
Die Schüler sind regelmäßig darauf hinzuweisen (Eltern auch auf Elternabenden), dass ein Arztbesuch aufgrund eines Schulunfalles (auch Wegeunfall) der Klassenlehrkraft zu melden ist.

-
Im Falle einer ansteckenden Krankheit sind sofort die Klassenlehrkraft und über diese die Schulleitung zu verständigen. Ebenso ist zu verfahren bei Läusebefall. Grundsätzlich gilt in diesen Fällen, dass ein Schulbesuch erst wieder nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich ist.

2.6.
Unfallvermeidung

~
Aus Sicherheitsgründen ist den Schülern folgendes untersagt:
-
das Verlassen des Schulgeländes während des Unterrichts oder während der Pausen

-
die Anwendung von Gewalt gegen andere in irgendeiner Form,

auch wenn es angeblich nur zum Spaß geschieht

-
das Mitbringen von Tieren oder gefährlichen Gegenständen

-
das Mitbringen elektro- oder gastechnischer Gegenstände

-
das Bedienen von Maschinen oder elektrischen Geräten ohne Aufsicht

-
das Befahren des Schulgeländes mit dem Fahrrad oder einem anderen Fahrzeug

-
das Gefährden der eigenen Person oder anderer durch unfallträchtiges Verhalten jeglicher Art (Laufen, Stoßen, Rempeln, auf Glatteis schlittern, Rollschuhlaufen, Skateboardfahren, usw.)

-
das Werfen von Schneebällen auf und vor dem Schulgelände

-
das Zünden von Feuerwerkskörpern auf und vor dem Schulgelände

-
Den Anweisungen der Lehrkräfte und des Hausmeisters ist nachzukommen.

-
Fenster dürfen nur auf Anweisung einer Lehrkraft und in deren Beisein geöffnet werden (Ausnahme Kippfenster). Hinauslehnen aus den Fenstern und Besteigen der Fensterbänke ist verboten.

-
Auf die für Lehrkräfte und Schüler verbindlichen "Richtlinien zur Sicherheit im Naturwissenschaftlichen Unterricht an den Schulen in Bayern" lt. KMBek vom 4. September 1986 wird verwiesen.

3.
Schadensfälle und Haftung

3.1.
Haftung seitens der Benutzer

-
Die schulischen Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Schäden sind der Schulleitung unverzüglich zu melden.

-
Bei Schäden, die ein Schüler vorsätzlich oder fahrlässig verursacht, haften die Erzie-
hungsberechtigten. Derartig verursachte Schäden sind von der aufsichtspflichtigen Lehrkraft unter Benennung des/der Schadenverursacher(s) und Schilderung des Schadenhergangs schriftlich der Schulleitung mitzuteilen.

-
Die von der Schule ausgeliehenen Schulbücher und Lehrmittel sind pfleglich zu behandeln. Den Schülern überlassene Schulbücher müssen eingebunden werden. Mutwillig beschädigte und verlorene Bücher müssen vom Schüler bzw. seinen Erziehungsberechtigten ersetzt werden.

-
Für den Verlust von ausgehändigten und überlassenen Schulschlüsseln und daraus resultierenden Schäden ist die Lehrkraft selbst verantwortlich. Der Verlust ist unverzüglich schriftlich mit Schilderung des Hergangs bei der Schulleitung anzuzeigen. Den Lehrkräften wird eine Schlüsselversicherung empfohlen.

3.2.
Haftungsausschluss, Haftungsbeschränkung und Haftung gegenüber den Benutzern

-
Alle Benutzer des Schulgeländes sind verpflichtet, auf ihr Eigentum zu achten. Für Gegenstände, die ohne Notwendigkeit nicht selbst beaufsichtigt werden, besteht keine Haftung.

-
Für die Fahrräder, die im Fahrradkeller und Autos, die auf dem Lehrerparkplatz abgestellt werden, besteht seitens der Schule keinerlei Haftung.

-
Geldbeträge, Schmuck und Wertsachen dürfen nicht unbeaufsichtigt im Schulhaus aufbewahrt werden. Bei Verlust wird keinerlei Ersatz geleistet.

-
Ist der Verlust oder die Beschädigung von Schülereigentum eingetreten, weil eine persönliche Beaufsichtigung des Gegenstandes nicht möglich war und keine in üblicherweise verschließbare Verwahreinrichtung bestand, sind Ansprüche über die Schulleitung an den Sachaufwandsträger zu richten.

-
Erleidet eine Lehrkraft Verlust oder Schaden an ihrem Eigentum, so kann sie im Rahmen der Richtlinien zum Sachschadenersatz Ersatz beantragen, für staatliche Lehrer ist die  Bezirksfinanzdirektion zuständig .

-
Die Stadt Ebersberg haftet nicht für Verluste oder Schäden am Eigentum außerschulischer Benutzer, es sei denn, sie beruhen auf vorsätzlichem Handeln.

4.
Umweltschutz und Energieverbrauch

4.1.
Abfälle und Entsorgung

-
Wiederverwertbare Materialien (z. B. Batterien, Kompost, Papier) werden in dafür vorgesehenen Behältern gesammelt. 

-
die Lehrkräfte überwachen, dass sich kein anderer Abfall in diesen Behältern befindet.


Die Komposttonne darf nur für den Hauswirtschaftsunterricht benutzt werden. Die Hauswirtschaftslehrkräfte sorgen dafür, dass nur kompostierbare Abfälle dort eingelagert werden.

-
Bei eigener Pausenverpflegung sind wiederverwendbare Verpackungen zu nutzen (z. B. Mehrwegflaschen, Pausenbrotboxen etc.).


Insbesondere sind folgende Einwegverpackungen zu vermeiden:

-
Getränkedosen

-
Verbundverpackungen für Getränke

-
Einwegflaschen

-
Aluminium- und Plastikfolien

Diese Bestimmungen gelten auch für den Pausenverkauf innerhalb der Schule.


Das Zurücklassen von Einwegverpackungen in der Schule ist untersagt. Derartige Verpackungen sind von den Schülern zu Hause zu entsorgen.

-
Auf die Regelungen über die "Beseitigung von Chemikalienresten und umweltgefährdenden Abfällen in den Schulen" durch das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom 12.04.84 (KMBI 1984 S. 283) wird verwiesen. Defekte Leuchtstoffröhren werden bis zur Abholung gelagert.

4.2.
Beleuchtung und elektrische Geräte

-
Jede überflüssige Beleuchtung ist zu vermeiden, desgleichen die unnötige Inbetriebnahme von elektrischen Geräten und der Betrieb elektrischer Geräte über das Notwendige hinaus.

-
Das Aufstellen und der Betrieb von Elektrogeräten durch Schüler in Unterrichtsräumen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Lehrkraft erlaubt.

4.3

Heizung

Die Fenster dürfen während der Heizperiode nur vorübergehend zum Lüften, nicht aber auf Dauer zur Regelung der Raumtemperatur geöffnet werden.

5.

Bekanntgabe dieser Hausordnung

-
Zu Beginn jedes Schuljahres ist diese Hausordnung den Schülern bekanntzugeben und mit ihnen eingehend zu besprechen. Bei gegebenem Anlass müssen einzelne Abschnitte erneut besprochen werden.

-
Diese Hausordnung gilt für alle Personen, die das Schulhaus benutzen (Lehrer, Schüler, Schulpersonal). Sie gilt auch für den Fall einer Fremdbelegung durch Sportvereine, Volkshochschule usw.

-
Sie erhält Gültigkeit nach der Beratung durch das Schulforum sowie nach Genehmigung durch den Aufwandsträger.

-
Sie wird jeder Klassenlehrkraft zweifach, jedem Fachlehrer, dem Hausmeister und den Mitgliedern des Schulforums, sofern sie nicht Klassenlehrkräfte sind, einfach ausgehändigt.

Schulleiter und Sachwalter

Ebersberg, im Dezember 2001
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